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deln und so Frieden, Stabilität und Wohlstand zu garantieren,52/44. Verwirklichung der Erklärung des Indischen
und ermutigt sie, diese Anstrengungen unter anderem durch Ozeans zur Friedenszone
einen dauerhaften multilateralen, maßnahmenorientierten
kooperativen Dialog zwischen den Staaten der Region zu
verstärken;

4. erkennt an, daß die Beseitigung der Unterschiede im
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungsstand und anderer
Hindernisse sowie die gegenseitige Achtung und das bessere
Verständnis zwischen den Kulturen im Mittelmeerraum zur
Festigung des Friedens, der Sicherheit und der Zusammen-
arbeit zwischen den Mittelmeerländern im Rahmen der
bestehenden Foren beitragen wird;

5. fordert alle Staaten in der Mittelmeerregionauf,
soweit noch nicht geschehen, alle multilateral ausgehandelten
Rechtsakte auf dem Gebiet der Abrüstung und der Nichtver-
breitung einzuhalten und so die notwendigen Voraussetzungen
für die Festigung des Friedens und der Zusammenarbeit in der
Region zu schaffen;

6. ermutigt alle Staaten der Region, die notwendigen
Voraussetzungen für die Verstärkung vertrauenbildender
Maßnahmen untereinander zu schaffen, indem sie echte
Offenheit und Transparenz in allen militärischen Angelegen-
heiten fördern, unter anderem durch die Teilnahme an dem
System der Vereinten Nationen für die standardisierte Bericht-
erstattung über Militärausgaben sowie durch die Bereitstellung
genauer Daten und Informationen an das Register der Ver-
einten Nationen für konventionelle Waffen ;104

7. ermutigtdie Mittelmeerländer, ihre Zusammenarbeit
bei der Bekämpfung des Terrorismus in allen seinen Formen
und Ausprägungen, der eine ernste Bedrohung für den Frieden,
die Sicherheit und die Stabilität in der Region und somit für
die Verbesserung der derzeitigen politischen, wirtschaftlichen
und sozialen Situation darstellt, weiter zu verstärken;

8. bittet alle Staaten der Region, durch verschiedene
Formen der Zusammenarbeit den Problemen und Bedrohungen
zu begegnen, mit denen die Region konfrontiert ist, so auch
dem Terrorismus, der internationalen Kriminalität und dem
unerlaubten Waffentransfer sowie der unerlaubten Gewinnung
von Drogen, dem Drogenkonsum und dem Drogenhandel,
welche die freundschaftlichen Beziehungen zwischen den
Staaten gefährden, den Ausbau der internationalen Zusammen-
arbeit behindern und zur Negierung der Menschenrechte, der
Grundfreiheiten und der demokratischen Grundlagen einer
pluralistischen Gesellschaft führen;

9. ersuchtden Generalsekretär, einen Bericht über Mittel
zur Festigung von Sicherheit und Zusammenarbeit in der
Mittelmeerregion vorzulegen;

10. beschließt, den Punkt "Festigung von Sicherheit und
Zusammenarbeit in der Mittelmeerregion" in die vorläufige
Tagesordnung ihrer dreiundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

67. Plenarsitzung
9. Dezember 1997

Die Generalversammlung,

unter Hinweisauf die Erklärung des Indischen Ozeans zur
Friedenszone in ihrer Resolution 2832 (XXVI) vom
16. Dezember 1971 und ebenso unter Hinweis auf ihre
Resolution 51/51 vom 10. Dezember 1996 und andere diesbe-
zügliche Resolutionen,

sowie unter Hinweisauf den Bericht der im Juli 1979
abgehaltenen Konferenz der Anrainer- und Hinterlandstaaten
des Indischen Ozeans ,105

ferner unter Hinweisauf Ziffer 72 des Schlußdokuments,
das von der am 7. und 8. April 1997 in Neu-Delhi abgehalte-
nen zwölften Ministerkonferenz der Bewegung der nicht-
gebundenen Länder verabschiedet wurde und in dem106

unterstrichen wurde, wie wichtig es ist, daß der Vorsitzende
des Ad-hoc-Ausschusses für den Indischen Ozean seine
informellen Konsultationen über die Zukunft des Indischen
Ozeans als Friedenszone und über die Tätigkeit des Aus-
schusses fortsetzt,

betonend, daß es vor allem in Anbetracht des derzeit
herrschenden, für die Verfolgung solcher Vorhaben günstigen
internationalen Klimas notwendig ist, auf Konsens beruhende
Ansätze zu fördern,

im Hinblick auf die Initiativen, welche die Länder der
Region ergriffen haben, um die Zusammenarbeit, insbesondere
die wirtschaftliche Zusammenarbeit, im Gebiet des Indischen
Ozeans zu fördern, sowie in Anbetracht des möglichen
Beitrags solcher Initiativen zu den übergeordneten Zielen einer
Friedenszone,

in der Überzeugung, daß die Teilnahme aller ständigen
Mitglieder des Sicherheitsrats sowie der wichtigsten schiffahrt-
lichen Nutzer des Indischen Ozeans an der Arbeit des Ad-hoc-
Ausschusses wichtig ist und Fortschritte bei einem für alle
Seiten nutzbringenden Dialog zur Schaffung von Bedingungen
des Friedens, der Sicherheit und der Stabilität in der Region
des Indischen Ozeans begünstigen würde,

in der Erwägung, daß größere Anstrengungen und mehr
Zeit erforderlich sind, um eine zielgerichtete Diskussion über
praktische Maßnahmen zur Herbeiführung von Bedingungen
des Friedens, der Sicherheit und der Stabilität in der Region
des Indischen Ozeans einzuleiten,

nach Behandlungdes Berichts des Ad-hoc-Ausschusses für
den Indischen Ozean ,107
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1. nimmt Kenntnisvon dem Bericht des Ad-hoc-Aus- mit Genugtuungüber die Abhaltung der elften Sonderta-
schusses für den Indischen Ozean ; gung der Generalkonferenz der Organisation für das Verbot107

2. bringt von neuem ihre Überzeugung zum Ausdruck,
daß die Teilnahme aller ständigen Mitglieder des Sicherheits-
rats sowie der wichtigsten schiffahrtlichen Nutzer des In-
dischen Ozeans an der Arbeit des Ad-hoc-Ausschusses wichtig
ist und die Einleitung eines für alle Seiten nutzbringenden
Dialogs zur Förderung des Friedens, der Sicherheit und der
Stabilität in der Region des Indischen Ozeans erheblich
erleichtern würde;

3. ersuchtden Vorsitzenden des Ad-hoc-Ausschusses,
seinen Dialog über die Arbeit des Ad-hoc-Ausschusses mit
allen seinen Mitgliedern, den ständigen Mitgliedern des
Sicherheitsrats und den wichtigsten schiffahrtlichen Nutzern
des Indischen Ozeans fortzusetzen und der Generalversamm-
lung über den Ad-hoc-Ausschuß so bald wie möglich über
seine Konsultationen und über andere einschlägige Entwick-
lungen Bericht zu erstatten;

4. ersuchtden Generalsekretär, dem Ad-hoc-Ausschuß
auch weiterhin jede erforderliche Hilfe zu gewähren, ein-
schließlich der Bereitstellung von Kurzprotokollen;

5. beschließt außerdem, den Punkt "Verwirklichung der
Erklärung des Indischen Ozeans zur Friedenszone" in die
vorläufige Tagesordnung ihrer vierundfünfzigsten Tagung
aufzunehmen.

67. Plenarsitzung
9. Dezember 1997

52/45. Festigung der mit dem Vertrag über das Verbot
von Kernwaffen in Lateinamerika und der Karibik
(Tlatelolco-Vertrag) geschaffenen Rechtsordnung

Die Generalversammlung,

unter Hinweisdarauf, daß sie in ihrer Resolution 1911
(XVIII) vom 27. November 1963 ihre Hoffnung zum Aus-
druck gebracht hat, daß die Staaten Lateinamerikas geeignetesowie mit Genugtuung feststellend, daß Paraguay am
Maßnahmen treffen werden, um einen Vertrag abzuschließen, 22. Oktober 1996 und Barbados und Venezuela am
der Kernwaffen in Lateinamerika verbietet, 14. Februar 1997 ihre Ratifikationsurkunden betreffend die

sowie unter Hinweisdarauf, daß sie in derselben Resolution
ihre Zuversicht zum Ausdruck gebracht hat, daß nach Ab-
schluß eines solchen Vertrags alle Staaten, insbesondere die
Kernwaffenstaaten, im Hinblick auf die erfolgreiche Ver-
wirklichung seiner friedlichen Ziele voll zusammenarbeiten
werden,

in Anbetrachtdessen, daß sie in ihrer Resolution 2028
(XX) vom 19. November 1965 den Grundsatz eines annehm-
baren Gleichgewichts der gegenseitigen Verantwortlichkeiten
und Verpflichtungen zwischen den Kernwaffenstaaten und
denjenigen Staaten, die keine solchen Waffen besitzen,
aufgestellt hat,

unter Hinweisdarauf, daß der Vertrag über das Verbot von Region im Laufe des vergangenen Jahres unternommen haben,
Kernwaffen in Lateinamerika und der Karibik (Tlatelolco- um die mit dem Vertrag über das Verbot von Kernwaffen in
Vertrag) am 14. Februar 1967 in Mexiko-Stadt zur Unter- Lateinamerika und der Karibik (Tlatelolco-Vertrag) geschaf-108

zeichnung aufgelegt wurde,

von Kernwaffen in Lateinamerika und der Karibik am 14. Fe-
bruar 1997 zur Erinnerung daran, daß der Vertrag von Tlate-
lolco vor dreißig Jahren zur Unterschrift aufgelegt wurde,
sowie über die Abhaltung des internationalen Seminars über
das Thema "Kernwaffenfreie Zonen im nächsten Jahrhundert"
am 13. und 14. Februar 1997 in Mexiko-Stadt,

unter Hinweis darauf, daß es in der Präambel zum
Tlatelolco-Vertrag heißt, daß militärisch entnuklearisierte
Zonen kein Selbstzweck, sondern vielmehr ein Mittel sind, um
später eine allgemeine und vollständige Abrüstung zu erzielen,

sowie unter Hinweisdarauf, daß sie in ihrer Resolution
2286 (XXII) vom 5. Dezember 1967 den Tlatelolco-Vertrag
mit besonderer Genugtuung als ein Ereignis von historischer
Bedeutung bei den Bemühungen um die Verhütung der
Verbreitung von Kernwaffen und die Förderung des Welt-
friedens und der internationalen Sicherheit begrüßt hat,

ferner unter Hinweisdarauf, daß die Generalkonferenz der
Organisation für das Verbot von Kernwaffen in Lateinamerika
und der Karibik 1990, 1991 und 1992 einen Katalog von
Änderungen des Tlatelolco-Vertrags gebilligt und zur109  108

Unterzeichnung aufgelegt hat, mit dem Ziel, das volle Inkraft-
treten dieses Rechtsakts zu ermöglichen,

unter Hinweisauf die Resolution C/E/RES.27 des Rates der
Organisation für das Verbot von Kernwaffen in Lateinamerika
und der Karibik , in der der Rat verlangt hat, daß die Zu-110

sammenarbeit und die Abstimmung mit anderen kernwaffen-
freien Zonen gefördert wird,

mit Befriedigung feststellend, daß der Tlatelolco-Vertrag
mit dem vollen Beitritt von St. Kitts und Nevis am 14. Februar
1997 für zweiunddreißig souveräne Staaten der Region in
Kraft ist,

von der Generalkonferenz der Organisation für das Verbot von
Kernwaffen in Lateinamerika und der Karibik in ihren Resolu-
tionen 267 (E-V) vom 3. Juli 1990, 268 (XII) vom 10. Mai
1991 und 290 (E-VII) vom 26. August 1992 gebilligten
Änderungen des Tlatelolco-Vertrags hinterlegt haben und daß
Guatemala am 23. Oktober 1997 die in der Resolution 268
(XII) enthaltene Änderung des Vertrags unterzeichnet hat;

ferner mit Genugtuung feststellend, daß der Tlatelolco-
Vertrag in seiner geänderten Fassung für Argentinien, Barba-
dos, Brasilien, Chile, Guyana, Jamaika, Mexiko, Paraguay,
Peru, Suriname, Uruguay und Venezuela voll in Kraft ist,

1. begrüßtdie konkreten Schritte, die einige Länder der
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